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B. ging schnell den Weg zur straffen frühneu-
zeitl. Verwaltung (ab 1550 Hofkammer, Geist-
licher Rat, Geheimer Rat; Hofrat auf Justiz be-
schränkt) mit jeweils eigenen Kanzleien im Al-
ten Hof; aber auch der eigentl. Hofstaat expan-
dierte gewaltig, wobei der Kaiserhof und andere
europ. Höfe Vorbild waren. All das brachte die
Entwicklung eines eigenen großen Residenz-
viertels mit Hofbediensteten im NO Münchens
mit sich. Gegenüber der Kommune stieg so der
Hof groß auf, Wilhelm V. (1579–98) griff durch
den Bau der Jesuitenkirche St. Michael mit an-
schließender eigener Res. (»Maxburg«) tief in
die Bürgerstadt ein. Der starken Ausweitung des
Hofes in Gebäuden und Personal versuchten
schon aus finanziellen Gründen – schwere Ver-
schuldung bis zu Wilhelm V. – die jetzt zahlr.
Hofordnungen und Personaletats, freilich meist
vergebl., zu steuern. Dafür zog die künstl. Aus-
gestaltung des Hofes aller Augen auf sich. Alb-
recht V. ließ bei der Res. eine Kunstkammer
und das hochbedeutende Antiquarium errich-
ten, mit dem die Renaissance endgültig einzog;
sein Onkel Ludwig X. hatte in Landshut eine
große Stadtres. im Sinne eines ital. Palazzo er-
richten und von bedeutenden Künstlern ausge-
stalten, sein Sohn Wilhelm als Prinz die Burg
Trausnitz im Zeitgeschmack schmücken lassen
(seit 1574); in Dachau wurde ein großes Schloß
errichtet. Wie in der Politik, die jahrzehntelang
der Rat Leonhard von Eck († 1550) gestaltet hat-
te, traten auch in der Kunst individuell faßbare
Persönlichkeiten auf: in Landshut neben Hans
Leinberger die Hofmaler Hans Wertinger und
Stephan Rottaler, in München die Architekten
Wilhelm Egkl, die Maler Friedrich Sustris und
Hans Mielich, später die Bildkünstler Hubert
Gerhard, Peter Candid und Hans Krumper. Die
Musik erfuhr im Wirken Orlando di Lassos in
München (1557–94) einen einmaligen Höhe-
punkt, München wurde ein Zentrum des europ.
Musiklebens. Wie in einem Gesamtkunstwerk
und einem Symbol der künstl. Anstrengungen
des Hofes faßte die große Hochzeit Wilhelms
V. mit Renata von Lothringen 1568 auf dem
Münchener Hauptplatz alles Gepränge von der
Bildkunst bis zu den Turnieren zusammen, ein
auch international bewundertes und beschrie-
benes Ereignis.

† A. Wittelsbach † C.7. Burghausen† C.7. Den Haag

† C.7. Ingolstadt † C.7. Landshut † C.7. München † C.7.

Straubing

Q. Altbayern von 1550–1651, bearb. von Walter

Ziegler, 2 Bde., München 1992 (Dokumente zur Ge-

schichte von Staat und Gesellschaft in Bayern, 1,3/1–2).

L. Albrecht, Dieter: Maximilian I. von Bayern

1573–1651, München 1998. – Der italienische Bau. Mate-

rialien und Untersuchungen zur Stadtresidenz Landshut,

hg. von Gerhard Hojer, Landshut 1984. – Um Glauben

und Reich. Kurfürst Maximilian I. Beiträge zur Bayeri-

schen Geschichte und Kunst 1573–1657 (Ausstellungs-

katalog), hg. von Hubert Glaser, München 1980 (Wit-

telsbach und Bayern, II/1–2). – Kramer 1999. – Lan-

zinner, Maximilian: Fürst, Räte und Landstände. Die

Entstehung der Zentralbehörden in Bayern 1511–1598,

Göttingen 1980. – Lieb, Norbert: München. Die Ge-

schichte seiner Kunst, 4. Aufl., München 1988. – Lietz-

mann, Hilda: Valentin Drach und Herzog Wilhelm V.

von Bayern. Ein Edelsteinschneider der Spätrenaissance

und sein Auftraggeber, München 1998. – Quellen und

Studien zur Kunstpolitik der Wittelsbacher vom 16. bis

zum 18. Jahrhundert, hg. von Hubert Glaser, München

1980. – Schmid, Alois: Der Hof als Mäzen. Aspekte der

Kunst- und Wissenschaftspflege der Münchner Kurfür-

sten, in: Rationalität und Sentiment, hg. von Venanz

Schubert, St. Ottilien 1987, S. 185–268. – Stenger,

Birgit: »Fürstliche Stadt München« (1530) – »Fürstliche

Hauptstadt« (1575). Ein sozialtopographischer Beitrag

zur Geschichte Münchens im 16. Jahrhundert, in: BDLG

123 (1987) S. 127–136. – Straub, Eberhard: Repraesen-

tatio Maiestatis oder churbayerische Freudenfeste. Die

höfischen Feste in der Münchner Residenz vom 16. bis

zum Ende des 18. Jahrhunderts, München 1969.

Walter Ziegler

BRABANT

I. Gf.en von Löwen, Gf.en von Löwen und
Ukkel/Brüssel, Gf.en von B., Hzg.e von (Nie-
der-) † Lothringen, Mgf.en von Antwerpen
(bzw. des Hl. Röm. Reiches) (1106), Hzg.e von
(Nieder-)† Lothringen und B. (1188), Hzg.e von
(Nieder-) † Lothringen, B. und Limburg,
Mgf.en des Hl. Röm. Reiches (1288), Hzg.e von
Luxemburg (1346/1356–83, 1409–15).

Das Hzm. B. war ein Lehen des Ks.s, auch
wenn es letztl. unklar ist, was die Hzg.e von B.
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vom Ks. als Lehen erhielten, und was ihre allo-
dialen Besitzungen waren. Der Herzogstitel
selbst war als solcher allerdings im Lehensbe-
sitz des Ks.s und der Hzg. von B. zählte seit 1190
zu den Rfs.en. Die Belehnung des burgund.
Hauses – der Hauptlinie ebenso wie des neueren
Zweiges – auf der Grundlage einer zweifelhaf-
ten Erbberechtigung der Burgunder als Nach-
folger der Hzg.e des Hauses Löwen mit dem
Hzm. wurde vom Ks. ab 1406 im Zusammen-
hang mit den Ansprüchen der Luxemburger auf
das Erbe B.s verweigert. Das änderte jedoch
nichts am fakt. Status der Burgunder als Hzg.e
von B., auch wenn diese im 15. Jh. zugestehen
mußten, daß die Mgft. Antwerpen, Teile von
dem Zonienwoud (Bois de Soignies), der Zoll,
die kgl. Wege und die Münze im Lehensbesitz
des Reiches war. Die Mehrzahl der Städte war
allerdings ihr allodialer Besitz. Im 14. Jh. noch
ist der Teil von B., der ksl. Lehen war, viel groß-
zügiger beschrieben worden. Man glaubt, daß
die Umgebung von Löwen, Brüssel und † Ni-
velles allodialer Besitz war, an der Nordseite be-
grenzt durch das Flüßchen Demer. Vermutl.
meinte man damit den alten Kern B.s, den Lam-
bert I. besaß. Alle Teile B.s, die nördl. bzw. östl.
dieses Gebietes lagen, gelten hingegen als Le-
hensbesitz des Ks.s. Interessant ist hier, daß, so
wie Piet Avonds und André Uyttebrouck festge-
stellt haben, in Reisekostenabrechnungen die
Teile außerhalb des alten Kerns als »Ausland«
betrachtet wurden. Bspw. übertrug Johann II.
die Mgft. Antwerpen an Edward I. von England,
um sie von ihm gleich darauf als Lehen wieder
entgegenzunehmen. Formal war dies schlicht-
weg unmögl., da Antwerpen unveräußerbares
Territorium des Reiches war. Andererseits fun-
gierte der Hzg. von B. selbst als Lehnsherr für
verschiedene Nachbarfs.en.

Der ma. Historiographie nach entstand das
Territorium aus der Gft. Löwen, die 1005 durch
die Hochzeit Gf. Lamberts von Löwen mit Ger-
berga, Tochter Karls I. von Niederlothringen,
dem Erbe des Westfränkischen Reiches, mit der
Gft. Ukkel/Brüssel verbunden wurde. Zugleich
erlangte Lambert als Vogt großen Einfluß auf
die wichtigen Abteien † Nivelles und Gem-
bloux. Tatsächl. scheint die Region Löwen-
Brüssel der älteste Kern B.s zu sein. Ausgehend
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von diesem Kerngebiet wurde das Herrschafts-
gebiet allmähl. Richtung S ausgedehnt (Wallo-
nisch-B.). Vermutl. 1088 wurde die Domäne Or-
then in der heutigen niederländ. Provinz
Noord-B. erworben, wo die Hzg.e ein Jh. später
die Stadt ’s-Hertogenbosch gründen sollten.
1106 wurden die Gf.en von Löwen nicht nur
Hzg.e von Niederlothringen sondern auch
Mgf.en von Antwerpen. Damit wurde die Maas
zur log. Nordgrenze des Hzm.s. In einer Reihe
jüngerer Studien wird die territoriale Expansi-
onspolitik der Hzg.e ausführl. beschrieben.
Nach und nach machten sie sich den regionalen
Adel und die Kl. untertan, indem sie ihnen Vog-
tei- und Lehnsherrschaft aufnötigten. 1106 er-
warb Gottfried I. (1095–1139) den Herzogstitel
von Niederlothringen. Zu Beginn wurde häufig
die Bezeichnung dux Lovoniae verwendet, ab 1188
zunehmend regelmäßiger die Bezeichnung dux
Brabantiae. Zunächst wurde der lothring. Titel
von den Limburgern streitig gemacht. Doch die-
se Fs.en † Lothringens wurden ab 1139 Hzg.e
der Ardennen und später Hzg.e von Limburg
gen. Das Haus Löwen war daraufhin das einzi-
ge, welches den Titel »Herzog von Lothringen«
führte. Auf dem Reichstag von Schwäbisch Hall
(1190) wurden diesem Titel zwar sämtl. Rechte
abgesprochen, der Titel selbst blieb jedoch be-
stehen, wurde auf das Haus B. übertragen und
bescherte den Hzg.en von B. den Status von
Rfs.en. Nach Piet Avonds haben sich die B.er
Hzg.e vielfach als Rfs.en profiliert. Johann III.
wurde von Kg. † Adolf von Nassau zum Land-
vogt des Gebietes zw. Rhein und Schelde, von
der Mosel bis zur Nordsee, also im Prinzip des
gesamten Gebietes von Niederlothringen, er-
nannt. Zugl. war Johann Vogt von Aachen und
trat als Schwertträger und Marschall des Rei-
ches auf. Wenzel war ab 1366 Reichsvikar. Hzg.
Heinrich II. wurde 1247 sogar die Reichskrone
angeboten. Er verweigerte sich dieser allerdings
und schob seinen Neffen † Wilhelm II. von
Holland vor. Von großer Bedeutung ist, daß an
den Titel des Hzg.s von † Lothringen der des
Mgf.en von Antwerpen gekoppelt war. Die
Rechte auf Aachen und Herstal waren eher von
ideolog. Relevanz, denn sie verwiesen auf die
karoling. Abstammung, auf die sich das Haus
Löwen berief. Hzg. Gottfried III. (1142–10) kon-
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solidierte die Besitzungen, indem er verschie-
dene Enklaven an sich brachte (Aarschot, Jo-
doigne/Geldenaken, Duras). Hzg. Heinrich I.
(1190–1235) erwarb den Besitz über einen Teil
der Stadt Maastricht östl. von B. Im B.er Kern-
land führte er eine Politik der Städtegründun-
gen, wodurch die Homogenität seines Territo-
riums gefördert wurde. 1288 wurde nach der
Schlacht bei Worringen das Hzm. Limburg ein-
gegliedert. Unter Hzg. Johann III. (1312–55)
wurden Gebiete in der Umgebung von Valken-
burg gesichert und ausgeweitet. Zugl. versuchte
er seine Anrechte auf die Enklave Mecheln
durchzusetzen. Die Bemühungen zur Errich-
tung einer territorialen Einheit waren nur teilw.
erfolgr. Verschiedene Herrschaften wie Turn-
hout, Hoogstraten, Aarschot, Diest und Zichem
behielten ihre Sonderstellung bis zum Ende des
18. Jh.s bei.

Das Wachstum des B.er Territoriums endete
abrupt mit dem B.er Erbfolgekrieg von 1356–57.
Das Erbe Hzg. Johann III. wurde von seinen
Töchtern Johanna, verh. mit Wenzel, Kg. von †
Böhmen († Luxemburg), und Margarete, verh.
mit dem flandr. Gf.en Ludwig von Male, ange-
fochten. Wenngleich keine der beiden Parteien
auf dem Schlachtfeld einen eindeutigen Sieg er-
reichen konnte, bedeutete der Frieden von Aat
(1357) eine große Niederlage für B. Mecheln
ging definitiv verloren; die Stadt Antwerpen und
einige der umliegenden Dörfer fielen an den
flandr. Gf.en (um kaum ein halbes Jh. später
nach B. zurückzukehren); das Land von Heus-
den im N fiel an den Gf.en von Hennegau, Holl-
and und Zeeland. Hzg. Wenzel richtete seine
Politik nun auf den O aus und versuchte den
Einfluß B.s im Maas-Rheingebiet zu vergrö-
ßern. Die katastrophale Niederlage bei Bäswei-
ler (1371) bedeutete das endgültige Ende dieser
Politik. Die nordöstl. Teile B.s gerieten nun un-
ter wachsenden Druck † Gelderns, was zum
Verlust von Grave und dem Lande Cuijk führte.

Nach dem Tode Hzg. Wenzels 1383 brach
eine neue Periode an, in der sich die bejahrte,
kinderlose Johanna mehr und mehr ihrer Nichte
Margarete annäherte, die mit dem burgund.
Hzg. Philipp dem Kühnen verh. war. Aus Geld-
not verfändete Johanna allerlei Besitzungen an
Philipp, darunter das komplette Hzm. Limburg

und die übrigen Besitzungen östl. der Maas.
Ihre Aktivitäten führten schließl. zur Ernen-
nung Antons (1406–15), des zweiten Sohnes
Philipps des Kühnen, i. J. 1404 zum Regenten
und 1406 zum Nachfolger von Johanna und
Hzg. von B. Dadurch kamen die verpfändeten
Gebiete wieder zu B. Mit dem Tod Johannas en-
dete die B.er Dynastie. 1430 fiel das Hzm. an
den Hauptzweig des burgund. Hauses in der
Person Philipps des Guten.

Piet Avonds hat glaubwürdig gemacht, daß
die B.er Hzg.e noch bis ins 14. Jh. eine gezielt
lothring. Politik betrieben, die vornehml. auf
der Verstärkung der Bande zum Reich im all-
gemeinen und die Ausbreitung der Macht B.s in
das Maas-Rheingebiet im besonderen bestand.

Zeitweilig ist der B.er Titel für kürzere Zeit
auch mit einem anderen Fürstentitel verbunden
worden. 1351 heiratete Johanna, älteste Tochter
Johanns III., Wenzel, Gf. und ab 1354 Hzg. von
Luxemburg. Nach dessen Tod 1383 wurden die
Titel wieder getrennt, um zw. 1412 und 1415
durch die Ehe Antons von Burgund/B. mit Eli-
sabeth von Görlitz wieder kurzzeitig vereint zu
werden. Hzg. Johann IV. (1415–27) heiratete
1418 Jakobäa von Bayern, Gf.in von Hennegau,
Holland und Zeeland. 1420 übertrug er ihre
Rechte an Holland und Zeeland auf ihren Onkel
Johann von Bayern, nach dessen Tod 1425 an
Philipp den Guten, während er selbst weiter den
Titel vom Hennegau führte. Dieser Gang der
Dinge wurde von Jakobäa, die 1420 ihren Gatten
verließ und sich mit Humphrey von Gloucester
vermählte, heftig bestritten. Sie erhielt den An-
spruch auf ihr Erbe aufrecht.

Man kann die B.er Dynastie nicht von einem
rein reichsrechtl. Standpunkt aus beurteilen.
Dafür spielten die eigenen Untertanen eine viel
zu große Rolle, zumal für die territoriale Ent-
wicklung B.s die Rolle der Städte, v. a. von Lö-
wen und Brüssel, von großer Bedeutung ist. Ab
etwa 1300 bildeten sie das eigentl. Herz des
Hzm.s. Zu unterschiedl. Gelegenheiten schlos-
sen sie Städtebünde, in denen sie sich gegen-
seitigen Beistand gelobten. Diese Zusammen-
schlüsse richteten sich keineswegs gegen die
Dynastie, welche nun gerade den symbol. Kern
dieser Bündnisse bildete, sondern gegen in-
und ausländ. Feinde. In diesem Rahmen darf



Sonderdruck aus: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich.
Ein dynastisch-topographisches Handbuch (= Residenzenforschung, Bd. 15.I).
ISBN 3-7995-4515-8
© Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003

767

auch die Reihe der Landesprivilegien nicht feh-
len, welche die Hzg.e den Einw.n B.s verliehen.
Freilich zwang auch permanente Geldnot die
Hzg.e, immer mehr Freiheiten zunächst verein-
zelt an Städte und Kl., später an das gesamte
Land zu vergeben. In diesem Zusammenhang
müssen die sog. Testamente Heinrichs II.
(1248) und Heinrichs III. (1261), eine Reihe
zieml. gleichlautender Privilegien, die 1290–91
an Kl. und Städte verliehen worden sind, die
Charta von Kortenberg (1312), die sog. Wallo-
nische und die Flämische Charta (1314) und
schließl. der berühmte »Blijde Inkomst« (1356,
1406 und viele weitere) erwähnt werden, die
endgültige Verfassung B.s, die ab 1356 bei je-
dem Regierungswechsel vom Fs.en erneut er-
lassen worden ist. Diese Reihe von Privilegien
macht deutl., daß die Untertanen eine territo-
riale, administrative und jurist. Einheit anstreb-
ten. In diesem Rahmen darf man die symbol.
Bedeutung der Dynastie für die Einheit des Lan-
des und seiner Bevölkerung nicht übergehen.
Die Untertanen – insbes. die Städte – unterstri-
chen wiederholt ihr Zusammengehörigkeitsge-
fühl durch Abschluß zahlr. Bündnisse, in denen
die Einheit betont wurde. Zumeist fungierte die
Dynastie als Kristallisationspunkt derartiger
Bündnisse.

II. Für die Zeit vor 1312 ist der B.er Hof bis-
lang nicht systemat. erforscht worden. Will man
die Existenz von Hofämtern als Indikator anse-
hen, dann stammen die ältesten Spuren für ei-
nen Hof in Brabant aus der Zeit der Regierung
Gf. Heinrichs III. (1079–95), wo ein pincerna
gen. wird. Unter Hzg. Gottfried I. (1095–1139)
begegnen unterschiedl. höf. Würdenträger:
Kämmerer, Seneschall und Bgf. von Brüssel.
Der Terminus Curia scheint zu dieser Zeit nicht
den Hof, sondern eher einen Lehnsgerichtshof
unter Leitung des Hzg.s zu bezeichnen.

Während der Regierung Hzg. Heinrich I.
(1190–1235) begann eine Gruppe von Ministe-
rialen neben den traditionellen Lehensleuten in
der Umgebung des Hzg. zunehmend eine Rolle
zu spielen. Im 13. Jh. erlebte der Hof unter den
Regierungen der Hzg.e Heinrich I. und Johann
I. eine Blüte. Das gleiche gilt auch für die Re-
gierung von Hzg. Wenzel (1356–83). Dessen ex-
zentr. Lebenswandel legte jedoch einen der
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Grundsteine für den Niedergang des Hofes
während der letzten Jahre seiner Ehegattin Jo-
hanna. Eine Reihe von Berichten zeigt, daß der
Hof geradezu eine Schlangengrube war, in der
sich die Interessengruppen und Parteien unter-
einander heftig bekämpften. Während der Re-
gierung des ersten B.er burgund. Hauses kam
der Hof zunehmend unter Kuratell der Stände
von B. 1430, als der letzte B.er Hzg. Philipp von
St. Pol starb, wurde der Hof dem burgund. Hof
einverleibt. Innerhalb der Strukturen des bur-
gund. Hofes behielt B. allerdings noch etl. Jahre
einen Sonderstatus. Damals muß auch eine ei-
gene B.er Hofordnung bestanden haben, die
man aber noch nicht hat auffinden können.

Für die Zeit ab dem frühen 15. Jh. sind wir
außerordentl. gut über den Hof von B. infor-
miert. Für die Periode 1406–30 sind nicht we-
niger als fünf detaillierte Übersichten über das
Hofpersonal überliefert. Den Kern der Hofor-
ganisationen bildeten die vier klass. Hofämter,
denen dann viele Verwaltungs- und andere
Abt.en angegliedert wurden. Darüber hinaus ist
offenkundig, daß die Hzg.innen ihre eigenen
kleinen Höfe unterhielten.

Das Haus B. war im späten MA eines der an-
gesehensten der Christenheit. Eheallianzen mit
den führenden Fürstenhäusern des Reiches,
Frankreichs und Englands unterstreichen das.
Daneben wurden vorzugsweise Ehepartner aus
benachbarten Fsm.ern gewählt. Johann I. bspw.
heiratete Margarete von Frankreich, sein Sohn
Johann II. ehelichte Margarete von England, sei-
ne älteste Tochter Margarete wiederum wurde
mit Heinrich von Luxemburg und seine jüngste
Tochter Maria mit Amadeus von Savoyen ver-
mählt. 1247 wurde Heinrich II. die Kaiserkrone
angeboten wurde, die er aber ablehnte. Im 15.
Jh. sollte der B.er Titel das Herzstück einer
mögl. Belehnung mit einem Königstitel an die
burgund. Hzg.e bilden.

Im späten 14. Jh. zählte der Hof wohl etwa
100–140 Personen. Bei dieser Zählung ist jedoch
unsicher, ob die Quellen wirkl. eine vollständi-
ge Übersicht geben. Erst ab 1407 können prä-
zisere Angaben über den personellen Umfang
des Hofes gemacht werden. Eine Reihe von Hof-
ordnungen dokumentiert eine Zahl von ca.
200–300 Personen. Daraus läßt sich auch die
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Verteilung der Aufgaben genauer rekonstruie-
ren. Diese Quellen zeigen allerdings ledigl. eine
formale, wenn man so will institutionelle Über-
sicht der Zusammensetzung des Hofes, geben
aber keinen Einblick in die Dynamik des höf.
Zusammenlebens.

Der Hof spielte eine wichtige polit., wirt-
schaftl. und symbol. Rolle im Hzm. Der Status
einer Residenzstadt wurde daher auch von meh-
reren Städten begehrt. Lange stritten Löwen
und Brüssel darum, den Hof in ihren Mauern zu
beherbergen.

Die ältesten Anfänge eines Hofes müssen in
Löwen lokalisiert werden. Schon Lambert I. (ca.
1003–15) errichtete eine Festung auf der Her-
zogeninsel in Löwen, als Ersatz für die ältere
Burg Ten Hove. 1073 baute Gf. Heinrich I. eine
erste Burg in Brüssel. Doch generell blieb Lö-
wen bis etwa zur Regierung Hzg. Heinrichs III.
der bevorzugte Niederlassungsort. In Folge des
gelungenen Staatsstreiches Johanns I. gegen
seinen Bruder Heinrich IV. i. J. 1267, in dem Lö-
wen sich auf die Seite Heinrichs stellte, wurde
Brüssel zentrale Res. Ein Umzug des Hofes war
ein wirksames polit. Druckmittel der Hzg.e ge-
genüber der Stadt Brüssel. Sowohl Wenzel und
Anton, als auch Johann IV. und sein Bruder Phi-
lipp von St. Pol haben mit ihrer Hofhaltung
Brüssel bewußt verlassen und haben sich vor-
übergehend andernorts niedergelassen. Letz-
tendl. hat dies aber die zentrale Rolle Brüssels
als Residenzstadt nicht beeinträchtigt.

Itinerare belegen, daß die Hzg.e von B. nur
einen Teil ihrer Zeit am Hof in Brüssel verbrach-
ten. Wir dürfen aber annehmen, daß der Hof als
solcher ab 1267 zieml. fest in Brüssel ansässig
war.

Neben Brüssel gab es Res.en auch in Löwen
(Ten Hove, untergegangen zu Beginn des 11.
Jh.s, auf der Dijle-Insel, Caesarsberg und Vlier-
beek), ’s-Hertogenbosch, Genappe, Tervuren
und Turnhout. In Bosvoorde gab es ein häufig
genutztes Jagdschloß. v. a. der Hof in Tervuren
hatte im 14. Jh. einige Bedeutung.

Die wichtigsten Funktionen wurden von der
curia ducis, wahrgenommen, anfangs eine Art
Lehnsgericht. Die älteste Erwähnung dat. aus
dem Jahr 1154, doch schon ein halbes Jh. später
gewann die jurist. Funktion des Rates an Bedeu-

tung. Aus der curia entwickelte sich allmähl. ein
Rat mit umfassenden Befugnissen hinsichtl.
Verwaltung und Rechtsprechung, während
zugl. der Lehnshof bestehen blieb.

Der Titel eines notarius erscheint in B. erst-
mals 1183, später wird dieser Amtsträger als pro-
tonotarius oder cancellarius bezeichnet. Er spielte
keine polit. Rolle, sondern beschränkte sich auf
die Ausfertigung der hzgl. Urk.n. Der Begriff
cancellarius im modernen Sinn taucht erstmals
1339 in den Quellen auf, als der siegelnde Jakob
Bake so bezeichnet wird. Vor diesem erfüllte
Arnoud Vrient eine vergleichbare Funktion. Im
15. Jh. sollte sich der Kanzler zum Haupt des
Rates von B. entwickeln.

Eine zweite wichtige Person ist der Einneh-
mer (collector nostrorum reddituum) von B. Dieser
wird ab 1279 erwähnt, möglicherw. schon 1271.
Vermutl. wurden seine Aufgaben davor von ei-
nem Kanzleischreiber wahrgenommen.

In der zweiten Hälfte des 14. Jh.s können
sechs zentrale Ämter als Kern des B.er Hofes
unterschieden werden: die Kammer (Kämme-
rer), die Küche (Truchseß), der Weinkeller
(Mundschenk), Fruchtamt, Brotamt und Stall.
Im wesentl. bilden diese auch den Kern des Ho-
fes während der ersten Dekaden des 15. Jh.s. In
nahezu allen Fällen waren die ältesten Amtsin-
haber des 12. Jh.s Ministerialen. 1107 wird erst-
mals ein B.er Seneschall gen.

Formal war der Hzg. die oberste Verwal-
tungs- und Rechtsinstanz im Hzm. In der Praxis
spielte jedoch der hzgl. Rat auch eine wichtige
Rolle. Er war das Herz der Verwaltung des
Hzm.s, stets unter der letztl. Entscheidungs-
hoheit des Hzg.s. In dieser Eigenschaft war der
Rat der wichtigste Gesprächspartner der B.er
Volksvertretung. Einzig ein Teil der feudalen
Rechtsprechung entzog sich den Befugnissen
des hzgl. Rates und war dem Lehnsrat vorbe-
halten. In den ersten Jahrzehnten des 15. Jh.s
sollte der traditionelle fsl. Rat durch eine Rat-
kammer ersetzt werden, später durch den Rat
von B. Die Zuständigkeit erstreckte sich räuml.
über die Hzm.er B. und Limburg sowie die Lan-
de jenseits der Maas. Der Rat von B. pochte stets
auf seine Souveränität. Die Ratskammer und der
Rat von B. residierten im allgemeinen ebenfalls
im Brüsseler Hofkomplex.
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Etwa ab ca. 1400 fand eine zunehmende
»Veramtlichung« der Funktionen in Rechtspre-
chung, Verwaltung und Kanzlei statt. Vordem
wurden die Amtsträger bereits mit Deputaten
von Holz und Holzkohle »entlohnt«, aber um
1400 wurde feste Gehälter übl. Das deutet dar-
auf hin, daß die Amtsträger allmähl. aus dem
eigentl. Hofverband heraustreten.

Die älteste fsl. Niederlassung in Brüssel lag
in der Unterstadt, inmitten mehrerer Seitenar-
me des Flüßchens Zenne. Vermutl. 1047 wurde
der Hof auf der Höhe des Coudenbergs ange-
legt. Dort breitete er sich allmähl. zu einem um-
fangr. Komplex aus, den wir von Abbildungen
des 16./17. Jh.s, kennen. 1259 wird das manerium
ducis erwähnt, 1299 eine Küche, 1324 ein Lust-
garten und 1360 eine Kapelle. Wichtige Baupe-
rioden lagen in der Regierungszeit Johanns III.
(1312–55), Johannas (1356–1404/06) und v. a.
Antons (1409). Während der Regierung Phi-
lipps des Guten ließ die Stadt Brüssel einen
neuen Großen Saal errichten. Um den Hof lag
ein anfängl. kleines Grundstück, welches mehr
und mehr zu einem ausgedehnten Park, der Wa-
rande, ausgeweitet wurde. Hier befand sich auch
ein Wildgehege sowie eine Menagerie mit exot.
Tieren. Der gesamte Komplex wurde bei einem
Brand i. J. 1731 zerstört und gegen Ende des 18.
Jhd. im neo-klassizist. Stil wieder aufgebaut.

Ab dem 14. Jh. wurden die Baukampagnen
am Palast und an der Anlage des Lustgartens
zum großen Teil von der Stadt Brüssel finan-
ziert. Auf diese Weise versuchte sich die Stadt
der dauerhaften Res. der Hzg.e zu versichern.

Einige Baumeister des Brüsseler Hofes sind
bekannt. Um 1330 wird Adam Gheeris gen., um
1400 Vranke Rullens. Ab der Regierung Philipps
des Guten (1430) ist die Informationslage bes-
ser und wir kennen Dutzende Namen von Bau-
meistern. Im Laufe des 15. Jh.s war der berühm-
te Johann von Ruysbroeck, der auch den Turm
des Brüsseler Rathauses errichtete, am Bau be-
teiligt.

Für die Zeit vor ca. 1300 wissen wir nur we-
nig über die finanziellen Gegebenheiten des
Hzm.s B.

Der Hof selbst lieferte keine bzw. kaum Pro-
dukte, sondern lebte von den Einkünften aus
den Domänen und den Steuern (beden).

brabant

Die Münzprägung B.s fand gewöhnl. in Lö-
wen, Antwerpen, Brüssel oder in Vilvoorde
statt. Der Brüsseler Hof hatte damit direkt
nichts zu tun, doch die Einkünfte daraus flossen
sehr wohl wieder in die Taschen des Hzg.s. Im
späten 13. und im 14. Jh. reichten die Einkünfte
aus dem Domänen nicht mehr aus, um den fsl.
Staat zu finanzieren. Aus den Quellen erklingt
eine ewige Litanei über wachsende Schulden bei
unterschiedl. Gläubigern – teils aus Italien,
Brügge oder † Lüttich stammend – die dem
Hzg. Geld im Gegenzug für polit. Einfluß gelie-
hen hatten. Von diesem Moment an waren die
beden unverzichtbare Einkunftsquellen. Diese
wurde prakt. vollständig von den Einw.n der
Städte aufgebracht. Die notor. Geldnot der
Hzg.e versetzte die Städte, zunehmend Finan-
ziers des fsl. Staates, in die Lage, eine große po-
lit. Macht zu entwickeln.

Die Hzg.e von B. verfügten über ausgedehn-
te Domänen, die im späten MA allerdings zum
großen Teil an Darlehensgeber verpfändet wa-
ren. Der Bois de Soignies in der Nähe von Brüs-
sel war eine der wichtigsten hzgl. Domänen.
Hier wurde in großem Stil Holz gewonnen und
Holzkohle produziert. Die Erträge daraus wur-
den z. B. zur Bezahlung der wichtigsten Amts-
träger verwendet. Daneben gab es Einkünfte aus
den Erträgen kleinerer landwirtschaftl. Domä-
nen, aus Zöllen und Schlagschatz sowie aus der
Rechtsprechung etc.

Ein Teil der am Hof benötigten Lebensmittel
kam von den hzgl. Domänen. Bes. Spezialitäten
wurden auf dem Brüsseler Markt erworben.
1452 wurde ein eigener Markt eingerichtet, um
den Hof mit Luxusprodukten zu versorgen. Ge-
brauchsgüter wurden oft von Brüsseler Händ-
lern geliefert.

Die Wasserversorgung erfolgte über ein aus-
geklügeltes Leitungssystem, welches das Was-
ser aus den umliegenden Flüssen heranführte.
Daran waren auch die Fontänen im Lustgarten
und die Stadthäuser verschiedener Höflingen
angeschlossen.

Der gesamte Hof speiste zur gleichen Zeit im
Großen Saal des Palastes. Das gilt jedenfalls für
das frühe 15. Jh. Kost und Logis stellten die
wichtigste Form der Entlohnung für den größ-
ten Teil des Hofpersonals dar. Auch Gäste nah-
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men an diesen Mahlzeiten teil. In den Jahren um
1425 war es allein den Ratsmitgliedern vorbe-
halten, in ihren Zimmern zu essen. Höflinge
und Amtsträger, die auf Reisen gingen, etwa
Botschafter, Verwaltungsbeamte und Gesandte,
erhielten für die Tage ihrer Abwesenheit vom
Hof eine Vergütung.

Es sind nur einige wenige Gelehrte bekannt,
die am B.er Hof tätig waren. Sicher kann man
hier auf Thomas von Aquin verweisen, der einen
berühmten Brief an eine Hzg.in von B. (vermutl.
Adelheid von Burgund) schrieb. Wesentl. be-
kannter ist Brüssel allerdings durch die große
Zahl von Künstlern, viele von höchstem Niveau,
die dort tätig waren. Oft sind sie direkt vom Hof
angezogen worden und zumindest ein Teil von
ihnen war direkt bei Hofe wirksam. Dies gilt
v. a. für die Regierungszeit der burgund. Hzg.e.

Mit Fortschreiten der Untersuchungen wird
die Künstlerdichte immer größer. Ihre Zahl
steigt noch mehr an, wenn man die Künstler mit
einbezieht, die nur gelegentl. Aufträge vom Hof
erhielten. Man kann die kulturelle Ausstrahlung
des brabant. Hofes mit derjenigen der Höfe von
Thüringen oder der Champagne vergleichen.
Die Hzg.e selbst bereicherten die literar. Pro-
duktion. Von Hzg. Johann I. (1267–94) sind ei-
nige deutschsprachige Dichtungen überliefert,
von Hzg. Heinrich III. (1248–61) und Hzg. Wen-
zel (1356–83) einige in frz. Sprache. Verschie-
dene Autoren weilten kürzere oder längere Zeit
bei Hof: Adenez le Roi, Jean Froissart, Christine
de Pisan, die Chronisten Hennen von Merchte-
nen und Emond de Dynter. Auch die Troja-Ro-
mane von Segher Diergodgaf, das anonyme
Epos »Roman der Lorreinen« (Roman der Lo-
thringer; Anfang 13. Jh.), der »Vierde Martijn«
(Der vierte Martin; wird dem Autor Hein von
Aachen zugeschrieben), der »Roman van Hein-
ric ende Margriete van Limborch« (Roman von
Heinrich und Margarete von Limburg; entstan-
den zw. 1291 und 1318), die »Rijmkroniek van de
Grimbergse oorlog« (Reimchronik des Grim-
berg-Krieges), der sog. »Godevaert metten Ba-
erde« und »Het leven van St. Lutgart« (Das Le-
ben der St. Lutgart) werden mit dem B.er Hof in
Verbindung gebracht. Auch ein »typischer«
Stadtschreiber wie Jan van Boendale arbeitete
gelegentl. für den B.er Hof.

Wenig wissen wir über Hofnarren und He-
rolde vor der Ankunft der burgund. Hzg.e. 1277
werden einige Ministeriale gen.: Tassin, Boidin
und Estnol le Sot. Nach 1406 wird ein Hofnarr
vermeldet, Meister Jacob, der 1427 sogar über
einen eigenen Diener verfügte. Die Anzahl der
Herolde variierte. Herold Stephan taucht 1334
namentl. auf, Walter wird als Marschall der He-
rolde von B. kurz vor 1336 gen. In den folgenden
Jahrzehnten tauchen noch verschiedene weitere
Herolde namentl. auf: Luxemburg, Gottfried
von Tricht. Ab der Regierungszeit Hzg. Antons
sind die Informationen besser. In der Hoford-
nung von 1415 wird ledigl. ein Herold gen., die-
jenige von 1427 verzeichnet zwei und die Hof-
ordnungen von 1429 und 1430 listen einen Wap-
penkg. der Herolde, einen Wappenkg. van de ru-
wieren (rex de Ruyris), zwei Herolde und einen
Persevanten auf.

Johanna und Wenzel hatten eine Truppe von
Luxemburger und Elsässer Musikanten in Dien-
sten. In den ersten Jahrzehnten des 15. Jh.s ist
dabei von eher kleinen Musikergruppen die Re-
de: drei Flötisten und zwei Trompetern, um
1429 erweitert um einen Harfenisten.

Daneben gab es am Hof in der Regel einen
Arzt, einen Chirurgen und einen Apotheker.

Die Hofkapelle umfaßte im frühen 15. Jh.
eine wechselnde Anzahl von Kaplanen (bis zu
sechs), daneben einen Chor und einige Küster.
In einem Fall wird einer der Verwaltungsbeam-
ten als Mitglied der Hofkapelle gen. Die Beicht-
väter hatten bei Hofe einen hohen Status, der
vermutl. auf den intensiven Kontakten zu den
Hzg.en beruhte.

Hzg. Heinrich II. vertraute die Erziehung
seiner Kinder einem Kanonikus des St. Ger-
trud-Kapitels an, der die Kinder die mittelnie-
derländ. (Diets), dt. und frz. Sprache lehrte und
ihnen die Grundlagen des Lateinischen beib-
rachte. Aus der Zeit nach 1400 kennt man die
Erzieher der jungen Prinzen Johann IV. und Phi-
lipp von St. Pol (1407). Sie besaßen jeder einen
Kammerdiener und zusätzl. eigenes Personal,
jeweils insg. fünf Personen.

Am B.er Hof hatten nur wenige Frauen eine
offizielle Position inne. Natürl. gab es in den
meisten Fällen eine Fs.in. Soweit bekannt ist,
hatte sie normalerweise formal keinerlei Ein-
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fluß, mit Ausnahme von Elisabeth von Görlitz.
Wenn jedoch ein Hzg. starb und es noch keinen
mündigen Thronfolger gab, konnten Macht
und Einfluß der Hzg.in stark ansteigen. Das
scheint etwa nach dem Tod von Hzg. Heinrichs
III. 1261 so gewesen zu sein. Die Hzg.innen ver-
fügten über eine eigene Hofhaltung, die über-
wiegend aus Frauen bestand. Immer gehörte
eine eigene Wäscherin dazu und manchmal
auch eine eigene Küchenmagd.

Hofdamen spielten eine bemerkenswerte
Rolle am Be.r Hof. Oft waren sie die Ursache
von Konflikten, die am Hof ausbrachen. Dem
Vernehmen nach wurde der Hof von Johanna
von B. um 1395 von zwei Hofdamen beherrscht.
Sowohl bei der Flucht von Elisabeth von Görlitz
(1416) als auch der von Jakobäa von Bayern
(1420) waren Hofdamen involviert.

Die Namen von Mätressen sind naturgemäß
kaum bekannt, doch alle Hzg.e hinterließen Ba-
starde, bezeichnenderweise mit Ausnahme von
Johann IV. Hzg. Johann III. hatte eine lang an-
dauernde Beziehung zu seiner Mätresse Ermen-
gard von Vilvoorde.

Anfangs bestand der Hofstaat aus einer Mi-
schung von Adeligen und unfreien Ministeria-
len. Allmähl. schwanden jedoch die Unterschie-
de zw. beiden Gruppen.

Im frühen 15. Jh., aus dem glaubwürdige
Zahlen vorliegen, sind ungefähr 25% der Höf-
linge von adeliger Abstammung, um 1430 sind
es nur noch 18%. Selbstverständl. waren die
meisten aus B., aber auch Luxemburger, Elsäs-
ser, Franzosen, Hennegauer, Holländer und
Böhmen waren vertreten. Ein großer Teil der
Höflinge kam aus den Städten Löwen und Brüs-
sel.

Brüssel war bekannt für seine Feste. Die Ein-
züge der Hzg.e gerieten immer zu großartigen
Kundgebungen. Dasselbe gilt für Feste anläßl.
von Geburten, Hochzeiten und Begräbnissen
innerhalb der fsl. Familie. Auch der alljährl.
große Umzug (»Ommegang«) war ein immer
wiederkehrendes Spektakel. Regelmäßig veran-
stalteten die Hzg.e Turniere, ein beliebter Zeit-
vertreib des B.er Hofes, der auch häufig für die
Stadtbewohner zugängl. war. 1336 gab der Hzg.
in Brüssel ein »Fest des Königs Priamos«. Da-
neben trieben Hzg.e einen Kult um Kg. Artus.

brabant

Zw. 1406 und 1430 nahmen die Hzg.e von B. an
mehr als 74 Turnieren teil. Gf. Heinrich III.
(1095) und Hzg. Johann I. (1294) verloren bei
dergleichen Veranstaltungen ihr Leben.

Bezügl. des Hofzeremoniells sind keine Re-
gelungen bekannt, mit Ausnahme der tägl. ge-
meinsamen Mahlzeiten, die im frühen 15. Jh. in
den Hofordonnanzen festgelegt sind.

Nur Philipp von St. Pol (1427–30) stiftete ei-
nen Ritterorden, dessen Bezeichnung aller-
dings unbekannt ist. Johann IV. war Mitglied
des St. Antonius Orden, 1382 gegründet von
Hzg. Albrecht von Bayern in seiner Eigenschaft
als Gf. von Hennegau.

Aus der Literatur ist eine Vielzahl von Festi-
vitäten bekannt, in die der B.er Hof involviert
war. Das Ausmaß der Festkultur wird aus den
Arbeiten von Uyttebrouck und Chevalier über
das frühe 15. Jh. deutl. In der Zeit zw. 1406 und
1430 fanden danach mehr als 183 Bälle und Ban-
kette statt. In einigen Fällen ist die Anwesenheit
ausländ. Fs.en dabei gesichert. Die Hzg.e und
viele Höflingen absolvierten auch häufig acte de
presence bei vielen kirchl. und sonstigen Festen in
den Städten B.s.

Die hzgl. Hofkapelle spielte eine große Rolle
bei den religiösen Feierlichkeiten. An hohen
Festtagen wurde die Kapelle durch Mitgliedern
anderer, meist Brüsseler, religöser Einrichtun-
gen verstärkt. Auch hier sieht man wieder das
enge Zusammengehen von Hof und Stadt.

Der Hof zu Brüssel war für Jagden im nahen
ausgedehnten Bois de Soignies räuml. ideal ge-
legen. Die Hzg.e besaßen dort ein eigenes Jagd-
schloß, wo auch die Jagdhunde gehalten wur-
den. In der Zeit zw. 1406 und 1430 gingen die
B.er Hzg.e nicht weniger als 408 Tage auf Jagd.

† A. Brabant, Hzg.e von (Löwen, Gf.en von) † A.

Habsburg † A. Luxemburg † A. Valois/Burgund † C.7.

Brüssel

Q. Die wichtigsten administrativen Quellen werden

in den zahlr. Publikationen von André Uyttebrouck

wiedergegeben. Bes. sei hier verwiesen auf Uytte-

brouck, André: Inventaire des comptes généraux du du-

ché de Brabant antérieurs à l’avènement de Philippe le

Bon (1342–1430), Brüssel 1974 (Acta historica Bruxellen-

sia, 3: Recherches sur l’histoire des finances publiques en

Belgique, 3), S. 101–130. – Bragt, Ria van: De Blijde In-
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komst van de hertogen van Brabant Johanna en Wences-

las: 3 january 1356. Een inleidende studie en tekstuitgave,

Löwen 1956 (Standen en landen, 13).– Straeten, Jo-

seph van der: Het charter en de Raad van Kortenberg,

Brüssel u. a. 1952 (Université de Louvain. Recueil de tra-

vaux d’histoire et de philologie. 3e série, 46–47) [die wich-

tigsten brabant. Ständeprivilegien].

Die wichtigsten erzählenden Quellen sind:

Edmond de Dynter, Chronica nobilissimorum ducum

Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum, publ.

d’apres le Ms. de Corsendonck, avec des notes et l’ancien-

ne trad. française de Jehan Wauquelin par Pierre François

Xavier de Ram, 3 Tl.e, Brüssel 1854–60. – Genealogiae

ducum Brabantiae, 1880. – Hennen van Merchtenen, Cro-

nicke van Brabant, hg. von Guido Gezelle, Gent 1896. –

Brabantsche Yeesten, 1–3, 1839–69 [Wiedergabe zahlr.

Urk.n]. Siehe auch: Bayot 1900. Die digitale Datenbank

»Narrative sources of the Low Countries« – über das In-

ternet verfügbar – ist aktueller und ausführlicher.

Die wichtigsten mittelniederländ. Chroniken (und

weitere Literatur, zusammen mit dem Mittelniederländi-

schen Wörterbuch) sind inzwischen selbständig erschie-

nen auf der CD-ROM »Middelnederlands« (’s-Gravenha-

ge 1998). Diese Ausgabe beruht auf den alten Editionen.

L. Aerts, Erik: Ontvangerij-generaal van Brabant,

in: Brabant en Mechelen, 2000, S. 197–220. – Avonds,

Piet: Heer Everzwijn. Oorlogspoëzie in Brabant in de 14de

eeuw, in: Bijdragen tot de geschiedenis 63 (1980) S. 17–27.

– Avonds 1999. – Bonenfant 1951. – Bonenfant,

Paul/Bonenfant-Feytmans, A.-M.: Du duché de

Basse-Lotharingie au duché de Brabant, in: Revue Belge

de Philologie et d’histoire 46 (1968) S. 1129–65. – Brabant

en Mechelen, 2000. – Chevalier-de Gottal 1996. –

Chevalier-de Gottal, Anne: Les funérailles des ducs

de Brabant, in: La vie matérielle au Moyen Âge. L’apport

des sources litteraires, normatives et de la pratique. Actes

du Colloque International de Louvain-la-Neuve, 3–5 oc-

tobre 1996, hg. von Emmanuelle Rassart-Eeckhout

u. a., Louvain-la-Neuve 1997 (Publications de l’Institut

d’Etudes Médiévales: Textes, études, congrès, 18), S. 65–

90. – Claassens, Gerard H. M.: De middelnederlandse

kruisvaartromans, Amsterdam 1993 (Thesaurus, 4). –

Croenen, Godfried: Governing Brabant in the twelfth

century: the Duke, his Household and the nobility, in: Se-

cretum scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier,

hg. von Wim Blockmans, Marc Boone und Thérèse

de Hemptinne, Löwen u. a. 1999, S. 29–76. – Despy,

Georges: Naissance d’une nouvelle province: les origines

du Brabant wallon, in: Académie royale de Belgique. Bul-

letin de la classe des lettres et des sciences morales et po-

litique, 6e série, 5 (1994) S. 501–531. – Ganshof, Fran-

çois-L.: Coup d’œil sur l’évolution territoriale comparée

de la Flandre et du Brabant, in: Annales de la Société roy-

ale d’archéologie de Bruxelles 28 (1938) S. 83–96. –

Ganshof, François-L.: Étude sur les ministeriales en

Flandre et en Lotharingie, Brüssel 1926 (Memoires de

l’Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des

scences morales et politiques, 20). – Godding, Philip-

pe: Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon

(1430–1467), Brüssel 1999 (Académie royale de Belgique.

Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 3e

Sèrie, 19). – Graffart, A./Uyttebrouck, André:

Quelques documents inédits concernant l’accession de la

maison de Bourgogne au duché de Brabant (1395–1404),

in: Bulletin de la Commission royale d’histoire 137 (1971)

S. 57–137. – Janssens, Jozef D.: De »Renaissance van de

12e eeuw« en de literatuur in de volkstaal in Brabant, in:

Bauer, R. u. a.: Brabant in de twaalfde eeuw: een renais-

sance?, Brüssel 1987, S. 65–112. – Jéquier, Léon/An-

rooy, Wim van: Les généalogies armoriées de l’armorial

du héraut Gelre et du manuscrit 131 G 37 de la Biblio-

thèque Royale de La Haye, in: Schweizer Archiv für He-

raldik 101 (1988) S. 1–44. – Kerremans, Charles: Étude

sur les circonscriptions judiciaires & administratives du

Brabant & les officiers placés a leur tête par les ducs. An-

térieurement a l’avènement de la maison de Bourgogne

(1406), Brüssel 1947 (Mémoire couronné de l’Académie

royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences mo-

rales et politiques, 44). – Leenders, Karel A. H.: Van

Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Onginnings en ne-

derzettingsgeschiedenis van het Maas-Schelde-Demer-

gebied, 400–1350. Een poging tot synthese, Zutphen

1996. – Mingroot 1980. – Paravicini 1980. – Ree-

Scholtens, Geziena F. van der: De grensgebieden in

het noordoosten van Brabant ca. 1200–1795. Instituti-

onele en jurid. aspecten, Assen u. a. 1993 (Brabantse

rechtshistor. reeks, 6). – Saintenoy 1–3, 1928–35. –
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het huis van Bourgondië, in: Brabant en Mechelen, 2000,
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Robert Stein

BRANDENBURG
(-ANSBACH UND -KULMBACH)

I. Bgf.en von Nürnberg (seit 1191/92);
Mgf.en von B. (seit 1417), Kfs.en von B. und Erz-
kämmerer des Hl. Röm. Reiches (nur Fried-
rich I. 1417–40 und Albrecht 1470–86).

Schon bald nach der Übernahme des Nürn-
berger Burggrafenamtes 1191/92 begannen die
Zollern mit dem Aufbau eines eigenen Territo-
riums im mittelfränk. Raum. Zunächst erwar-
ben sie durch kluge Heiraten die um Cadolz-
burg/Abenberg, am Mittellauf der Aisch um
Riedfeld/Windsheim sowie östl. von Nürnberg
deutl. verdichteten Streubesitzungen der jeweils
ausgestorbenen Gf.en von Raabs und Gf.en von
Abenberg. Dazu erlangten sie diverse Vogtei-
rechte, bauten ein Netz von Burgen auf und
setzten eigene Ministerialen ein. Bis zur Mitte
des 13. Jh.s hatten sie so den Grundstock für
ihren mittelfränk. Landesteil mit dem künftigen
Herrschaftszentrum Cadolzburg gelegt. Wenig
später faßten sie auch in Oberfranken Fuß, in-

brandenburg (-ansbach und -kulmbach)

dem sie 1260 – wiederum durch eine Heirat –
Stadt und Herrschaft Bayreuth aus dem Terri-
torialerbe der ausgestorbenen Hzg.e von An-
dechs-Meranien gewannen. Vom ausgehenden
13. bis zum beginnenden 15. Jh. nutzten die ehr-
geizigen Bgf.en weiter jede sich bietende Gele-
genheit, ihren Besitz in ständiger Auseinander-
setzung mit den zahlr. Territorialnachbarn
durch Erbverträge, Gebietsankauf, Lehensauf-
trag, Pfandnahme, Erwerb von Hoheits- und
Öffnungsrechten usw. schrittweise zu vergrö-
ßern, rechtl. abzusichern und herrschaftl. zu
durchdringen. Zu den wichtigsten Erwerbun-
gen dieses Zeitraums gehörten in Oberfranken
Zwernitz (1290), Wunsiedel (1321), die Herr-
schaft Plassenberg mit dem Zentralort Kulm-
bach (1340), das Regnitzland um Hof (1373)
und Münchberg (1373), in Mittelfranken die
Städte Leutershausen (1318), Ansbach (1331),
Schwabach (1364), Gunzenhausen (1368), Was-
sertrüdingen (1371), Feuchtwangen (1376), Uf-
fenheim (1378) und Crailsheim (1399). In spä-
terer Zeit konnten aufgrund des immer heftiger
werdenden Konkurrenzkampfes unter den
fränk. Mächten im wesentl. nur noch die Pfand-
schaft Kitzingen (1443) sowie Creglingen und
die sechs Maindörfer (1448) hinzugewonnen
werden.

Trotz vielfältiger Konsolidierungsbemühun-
gen gelang es den Zollern aber letztl. doch nie,
aus ihren zersplitterten Besitzungen geschlos-
sene Territorien zu formen. v. a. das Fsm. Ans-
bach blieb aufgrund zahlr. fremdherrschaftl.
Einsprengsel stets ein klass. territorium non clau-
sum. Auch alle Versuche, den mittel- und den
oberfränk. Gebietsteil durch eine Landbrücke
miteinander zu verbinden, scheiterten, v. a. am
heftigen Widerstand Nürnbergs, dessen im
Landshuter Erbfolgekrieg von 1504 nochmals
erhebl. vergrößertes Territorium sich wie ein
unüberwindl. Block dazwischenschob.

Die ungewöhnl. Genese und Struktur der
fränk. Zollernterritorien schlägt sich schließl.
auch in dem Problem nieder, für diese adäquate
Namen zu finden. Hierbei nahmen die Landes-
herren in Ermangelung histor. Begriffe auf geo-
graph. Gegebenheiten Bezug. 1372 verwendete
Bgf. Friedrich V. erstmals die etwas umständl.
anmutenden Bezeichungen »Land unterhalb


